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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1338/2001 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  
Fachbereich Stadtreinigung 
Bearbeitet von:  

Datum 
22.08.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie 06.09.2001 

Haupt- und Finanzausschuss 02.10.2001 

Rat 24.10.2001 

Betreff: 

Änderung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt, 

1. die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Siegen vom 23.12.1992 in der derzeit gültigen 
Fassung vom 25.09.1997 wird entsprechend der Änderungssatzung in Anlage 1 zur 
Vorlage geändert, 

2. der zur Förderung der Eigenkompostierung gewährte Zuschuss bei Anschaffung 
eines Komposters (§ 1a Nr. 4 Abfallwirtschaftssatzung) in Höhe der Hälfte des Kauf-
preises je Stück, höchstens jedoch von 50,00 DM (= 25,56 €) je Stück, wird ab 
01.01.2002 auf die Hälfte des Kaufpreises je Stück, höchstens jedoch 25,00 € je 
Stück festgesetzt, 

3. die Geldbuße (§ 20 Abs. 2 Abfallwirtschaftssatzung) von bis zu 10.000 DM (= 
5.112,92 €) wird ab 01.01.2002 auf bis zu 10.000 € angehoben.  

Sachverhalt / Begründung: 
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Finanzielle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
 DM  DM DM DM   ist erfolgt 

      
  

ist nicht 
erforderlich 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
 DM 

Haushaltsstelle 
 

 
 




